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Blick über die Grenzen

Vorstellung neuer amphibischer
Fahrzeuge

Die seit etwa 12 Jahren auf den Bau von
amphibischen Fahrzeugen spezialisierten
Kaiserslauterner Eisenwerke haben jetzt
ein bei ihnen selbst entwickeltes
amphibisches Transport- und
Aufklärungskampffahrzeug in Koblenz Bundeswehrtechnikern

vorgestellt. Das Programm,
welches gezeigt wurde, sieht eine ganze
amphibische Fahrzeugfamilie vor. 'Zu ihr
gehören Kampf-, Späh- und Schützenpanzer

sowie ein Lastkraftwagen. Durch
überdimensionierte Niederdruckreifen will
man die Ketten ersetzen. Den Luftdruck

der Reifen kann der Fahrer bestimmen
und ihn sogar während der Fahrt verändern.

100 Kilometer soll das Fahrzeug
trotz durchschossener Reifen fahren können,

ohne etwas von seinen guten
Fahreigenschaften einzubüßen. Ein leistungsfähiger

Mehrstoffmotor — je nach
Fahrzeugtyp 200 bis 350 PS — bewirkt über
eine elastische Gelenkwelle und
elektromagnetische Schaltkupplung zum
Ruderpropeller im Heck den Antrieb im Wasser.

Die Bedienungseinrichtung, gleich ob
für die Land- oder Wasserfahrt, befindet
sich im Bug des Fahrzeuges, ebenfalls
eine Seilwinde für Bergungsarbeiten.
Geschwindigkeiten wurden mit 85 km/h an
Land und 12 km/h zu Wasser angegeben.
Der zur Zeit entwickelte 7-Tonnen-Last-
kraftwagen — in der Planung sind noch
ein 4- und 10-Tonnen-Lkw vorgesehen —

soll ein Fahrerhaus für vier Personen
erhalten. Für Ladearbeiten ist ein
montierter Bordkran bestimmt.

Für den Radpanzer sind vier Mann
Besatzung, eine 90-mm-Kanone und ein
koaxiales MG vorgesehen. Das
Höchstgesamtgewicht beträgt 19 Tonnen.
Den Spähpanzer plant man mit einer 20-
mm-Kanone, einem koaxialen MG und
wahlweise einem Raketenabschußturm
auszurüsten.
Der Schützenpanzer erhält 250 PS und
kann 12 Soldaten einschließlich ihrer Waffen

und Ausrüstung aufnehmen. Für die
Bewaffnung sind vorläufig entweder eine
20-mm-Kanone oder nur eine Halterung
für ein MG oder zwei Fla-MG
vorgesehen. Joch. Prehl

Militärische Grundbegriffe

Die Wehrsteuer

Zur Deckung der während des aktiven
Dienstes entstandenen Mobilmachungskosten

wurde vom Bundesrat auf das Jahr
1941 die «eidgenössische Wehrsteuer»
eingeführt, welche unter mehrmaligen
Verlängerungen heute noch gilt und
vorläufig bis ins Jahr 1974 laufen wird. Diese
direkte Bundessteuer wurde ursprünglich

auf Grund der dem Bundesrat
zustehenden, außerordentlichen Vollmachten

erlassen, nämlich mit dem
Bundesratsbeschluß vom 9. Dezember 1940 über
die Erhebung einer Wehrsteuer
(Wehrsteuerbeschluß) «zum Zwecke der
Tilgung und Verzinsung der Ausgaben zu
Lasten der bis Ende 1940 bewilligten
außerordentlichen Kredite für die
Verstärkung der militärischen Landesverteidigung

und der Kosten des Aktivdienstes».

Angesichts dieser eindeutig und
abschließend umschriebenen Zweckbestimmung

der neuen Bundessteuer, die
— neben anderen Einnahmen des Bundes
— ausdrücklich dazu bestimmt war, die
aktivdienst-bedingten Wehraufwendungen
der Eidgenossenschaft zu decken, war die
Bezeichnung als «Wehrsteuer» ursprünglich

durchaus gegeben und richtig.
Die anfänglich nur für die Jahre 1941
bis 1945 vorgesehene Wehrsteuer ist
seither zur dauernden Einrichtung
geworden, indem ihre Erhebunqsdauer nicht
weniger als sechsmal verlängert wurde.
Im Jahre 1949 wurde sie aus dem Voll¬

machtenrecht herausgelöst und in der
Bundesverfassung verankert. Heute
beruht sie auf dem Bundesbeschluß vom
27. September 1963 über die Weiterführung

der Finanzordnung des Bundes, der
in der Volksabstimmung vom 8. Dezember

1963 angenommen worden ist, und
welcher die Wehrsteuer bis ins Jahr
1974 befristete. Gemäß Artikel 41,
Absatz 5 der Bundesverfassung ist es Sache
der Bundesgesetzgebung, eine abschließende

Wehrsteuergesetzgebung
aufzustellen; hierfür sind die Vorarbeiten im
Gang.
Bei der Wehrsteuer handelt es sich um
eine direkte Steuer des Bundes, die von
allen, der schweizerischen Steuerhoheit
unterstehenden natürlichen und juristischen

Personen von ihrem Einkommen
geleistet werden muß. Diese Steuer wird
unter der Aufsicht des Bundes von den
Kantonen erhoben; ihr Ertrag fließt zu
70 Prozent dem Bund und zu 30 Prozent
der Kantonen zu. Sowohl der Bund als
auch die Kantone verwenden diese
Steuererträgnisse für die Deckung ihrer
allgemeinen Staatsausgaben. Es ist also
keineswegs so, daß der Bund die
Einkünfte, die ihm aus der Wehrsteuer
zufließen, irgendwie aussondern und
ausschließlich für militärische Zwecke
verwenden würde, vielmehr gelangen die
Wehrsteuererträgnisse, wie alle andern
Einnahmen des Bundes, in die allgemeine
Staatskasse und dienen somit zur Dek-
kung des gesamten Finanzbedarfs des
Bundes, worunter sich natürlich — neben
vielen andern — auch die Militärausgaben
befinden.
Mochte der Name «Wehrsteuer» während

der Aktivdienstjahre richtig gewesen
sein — heute ist er es sicher nicht

mehr. Die Wehrsteuer ist heute nicht
mehr eine auf die Finanzierung der
Wehrausgaben des Bundes ausgerichtete
Bundessteuer, sondern eine allgemeine
direkte Bundessteuer, ohne besondere
Zweckbestimmung. In der Oeffentlichkeit
gibt man sich über diesen Sachverhalt
nicht immer Rechenschaft, was zur Folge
hat, daß nicht selten der Aerger über
die Wehrsteuerpflicht zu Unrecht auf die
Armee übertragen wird. Im Interesse der
sachlichen Klarheit, aber auch mit Rücksicht

auf die Armee, wäre es sehr zu
wünschen, wenn die sachlich unrichtige

Flugzeugerkennung

Dassault Mirage III S/RS/BS
Einsitziges Jagd-, Erdkampf- und Aufklärungsflugzeug französischen Ursprungs. Für
die Schweizer Flugwaffe wurden bestellt:

36 Mirage III S, Jagd- und Erdkampfflugzeug, Lizenzbau
18 Mirage III RS, Aufklärer, Lizenzbau
4 Mirage III BS, zweisitziges Trainingsflugzeug, in Frankreich gekauft
1 Mirage III C, Versuchsflugzeug, in Frankreich gekauft

Angetrieben von einem Strahltriebwerk SNECMA Atar 9C mit 4280 kp ohne und 6180
kp mit Nachbrenner. Für Kurzstarts kann ein Raketenmotor SEPR 844 von 80
Sekunden Brenndauer und 1530 kp Schub in Meereshöhe eingebaut werden.
Spitzengeschwindigkeit in 12 200 m Höhe 2230 km/h (Mach 2,3); max. Dauergeschwindigkeit

1910 km/h (Mach 1,8).
Bewaffnung: zwei DEFA-Kanonen 30 mm, Bomben, Raketen, Luft-Luft-Lenkwaffen
Sidewinder und Falcon, Luft-Boden-Lenkwaffen Nord AS-30. Max. Startgewicht
13 500 kg.

Die Mirage III S ist im wesentlichen identisch mit dem Basismuster Mirage III E,
weist aber eine beiklappbare Rumpfnase, verstärktes Fahrwerk sowie eine amerikanische

TARAN-Elektronik auf.
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